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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1994

Norm

EheG §55a

EheG §57

EheG §59

ZPO §530 Abs1 Z7 E1

Rechtssatz

Keine Ergänzungsklage des im Scheidungsverfahren nach § 55 EheG voll obsiegenden klagenden Ehegatten; es geht

nämlich darum, das im Vorprozeß nach Maßgabe des Klagebegehrens ergangene, durch die Unterlassung eines

Mitverschuldensantrages oder Verschuldensantrages der beklagten Partei jedoch unvollständig gebliebene

Scheidungsurteil zu ergänzen (vgl JBl 1971, 574), und nicht um die Gewährung eines zusätzlichen

Rechtsschutzanspruches an den, der mit seinem frei gewählten, die Verschuldensfrage ausklammernden

Scheidungsbegehren bereits durchgedrungen ist. Daher steht auch nur der im vormaligen Scheidungsprozeß

beklagten Partei die Ergänzungsklage offen.
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